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Anerkennungsbescheid nach § 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz

Ihr Schreiben vom 15. Oktober 2007, hier eingegangen am 19. Oktober 2007

Sehr geehrter Herr Chodzinski,

auf Ihren Antrag vom 19. Oktober 2007 erteilen wir der Bürgerinitiative Schönes

Falkensee e.V. die Anerkennung zur Einlegung von Rechtsbehelfen nach dem Um

welt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) gem. § 3 UmwRG.

Die Anerkennung gilt für den folgenden satzungsgemäßen Aufgabenbereich

(§ 2 Absatz 1 Buchstabe a) Ihrer Satzung in der Fassung vom 29. Juli 1999):

"Zweck des Vereins ist
a) die vorrangige Förderung des Natur-, Umwelt-, Landschaftsschutzes

in der' Stadt Falkensee und dem Umland,

[. ..]"

Begründung:

Die Bürgerinitiative Schönes Falkensee e.V. erfüllt die Voraussetzungen des

§ 3 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 - 5 UmwRG. Als gemeinnütziger Verein fördert sie vorwiegend

die Ziele des Umweltschutzes, indem sie sich insbesondere in die behördlichen Pla

nungsverfahren von Verkehrsprojekten mit ihrem Fachwissen einbringt und die Öffent

lichkeit über mögliche Umweltauswirkungen dieser Projekte informiert.
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Hinweise:

Bitte teilen Sie uns Satzungsänderungen, Änderungen in der Zusammensetzung des

Vorstandes, Änderungen in der Mitgliederstruktur, eine Verlegung der Geschäftsstelle

sowie damit im Zusammenhang stehende Adressänderungen, aber auch eine evtl.

Aufhebung der Befreiung von der Körperschaftssteuer nach dem Körperschaftssteu
ergesetz wegen Wegfalls der Gemeinnützigkeit mit.

Ihr Recht:

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe
Widerspruch erheben.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift einzureichen bei:

Umweltbundesamt

Wörlitzer Platz 1

06844 Dessau-Roßlau

Mit freundlichem Gruß

Im Auftrag

~~ <JJ.~
Dr. Evelyn Hagenah
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